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11. Änderung des Flächennutzungsplanes

Gesetzliche Grundlagen
(Sofern keine andere Angabe, gilt jeweils die zum Zeitpunkt der
 öffentlichen Auslegung gültige Fassung.)
  •  BauGB - Baugesetzbuch
  • BauNVO - Baunutzungsverordnung
  • PlanzV90 - Planzeichenverordnung

Verfahrensvermerke
 
1.  Aufstellungsbeschluss:
     Die Aufstellung der Änderung des Flächennutzungsplanes wurde von 
     der Gemeindevertretung am 14.12.2018 gefasst.
     Der Aufstellungsbeschluss wurde am 05.07.2019 ortsüblich
     bekannt gegeben.

2.  Frühzeitige Beteiligung:
     Der Termin der Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am 05.07.2019
     ortsüblich bekannt gegeben.
     Die Beteiligung gemäß § 3 (1) BauGB der der Öffentlichkeit erfolgte
     in dem Zeitraum vom 15.07.2019 bis einschl. 16.08.2019.
     Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher
     Belange gem. § 4 (1) BauGB erfolgte mit Schreiben vom 08.07.2019.

3.  Öffentliche Auslegung:
     Die öffentliche Auslegung der Änderung des Flächennutzungsplanes 
     wurde am 22.11.2019 ortsüblich bekannt gegeben.
     Der Planentwurf mit Begründung und den nach Einschätzung der 
     Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
     Stellungnahmen hat vom 02.12.2019 bis einschließlich 07.01.2020
     gem. § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen.
     Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
     gem. § 4 (2) BauGB erfolgte mit dem Schreiben vom 25.11.2019.

4.  Beschluss:
     Die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde gem. § 6 BauGB 
     am 25.06.2020 von der Gemeindevertretung beschlossen.

     Der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Eiterfeld

     Eiterfeld, den ....................                              ........................................
                                                                              Scheich (Bürgermeister)

5.  Genehmigung des Regierungspräsidiums

6.  Inkrafttreten
     Die Änderung des Flächennutzungsplans tritt mit der Bekanntmachung 
     am …………… in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt wird die Änderung des
     Flächennutzungsplanes zur Einsicht im Bauamt der Marktgemeinde
     Eiterfeld bereitgehalten und über ihren Inhalt auf Verlangen Auskunft
     gegeben.

     Der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Eiterfeld

     Eiterfeld, den ....................                              ........................................
                                                                              Scheich (Bürgermeister)

BW

unmaßstäblich

unmaßstäblich

Stand: 09.06.2020
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https://de.wikipedia.org/wiki/Grab
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrssicherungspflicht


https://de.wikipedia.org/wiki/Waldbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturverj%C3%BCngung
https://de.wikipedia.org/wiki/Durchforstung
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6. Einleitung Umweltbericht 

Gem. § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist in Bauleitplanverfahren eine Umweltprüfung zu 
integrieren. Nach § 2a Satz 2 Nr.2 BauGB sind im Umweltbericht entsprechend dem Stand 
des Verfahrens die ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen.  
 
Für den Aufbau und Inhalt des Umweltberichts wird auf die Regelungen nach § 2a BauGB 
sowie der Anlage zu § 2 Abs.4 und § 2a BauGB zurückgegriffen. Zentrales Ziel der 
Umweltprüfung ist es, die voraussichtlichen Umweltauswirkungen der Bauleitplanung zu 
ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Ziel dieses Vorgehens ist es, erhebliche 
Umweltauswirkungen frühzeitig zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. 
 
Um Überschneidungen zu vermeiden, werden die Bestandsaufnahme und Bewertung sowie 
die Abarbeitung der Eingriffsregelung und die hierfür notwendigen zusätzlichen Inhalte, die als 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1a Abs. 3 und § 1 Abs. 6 Nr.7 
BauGB gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, in den 
Umweltbericht integriert. 
 

6.1  Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der Bauleitplanung 
Die Gemeindevertretung hat am 14.12.2018 den förmlichen Aufstellungsbeschluss für die 11. 
Änderung des Flächennutzungsplanes und den Bebauungsplan Nr. 9 „Ruhewald Eichberg“ 
Ufhausen gefasst1, um die „Baumbestattung“ in einem naturbelassenen Waldstück abseits 
einer Ortschaft als eine weitere alternative Bestattungsform in der Marktgemeinde Eiterfeld 
bauleitplanerisch vorzubereiten. 

 

 

Abb. 1: Orthophoto / Bestand (o.M.) 

 
1 Die Änderung des Flächennutzungsplanes und das BBP-Verfahren erfolgen im Parallelverfahren (§ 8 
Abs.3 BauGB). 
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6.2  Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen 
festgelegten umweltrelevanten Ziele und ihre Berücksichtigung 

Fachgesetze 
Die wichtigsten für die Umwelt relevanten Gesetze und Verordnungen sind bei der 
Aufstellung des Bebauungsplanes: 
▪ BauGB § 1 Abs.6 Nr. 7: Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 
▪ BauGB § 1a Abs. 2: Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (Bodenschutzklausel); 

Abs. 3: Verpflichtung zur Ausweisung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
(naturschutzrechtliche Eingriffsregelung). 

▪ BNatSchG. §§ 14 f: Regelung der Eingriffe in Natur und Landschaft, Verpflichtung zu 
Vermeidung, Minimierung und Ausgleich. 

▪ BBodSchG. § 1: Verpflichtung zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Funktionen 
des Bodens. 

▪ HAltBodSchG § 1: Im Rahmen des erforderlichen Umweltberichtes sind die Belange des 
vorsorgenden Bodenschutzes wie im Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetz 
gefordert, durch einen Fachbeitrag zum Schutzgut „Boden“ zu behandeln. 
 

Bestehende planerische Festsetzungen 
Die beplante Fläche legt der Regionalplan Nordhessen 2009 (RPN) als Vorranggebiet für 
Forstwirtschaft fest, welches durch Vorbehaltsgebiete für oberflächennahe Lagerstätten und 
für Grundwasserschutz überlagert wird. 
 
Da die Fläche auch weiterhin dauerhaft bewaldet bleibt und eine zukünftige forstliche Nutzung 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist, liegt kein Zielverstoß gegen die Festlegung als 
Vorranggebiet für Forstwirtschaft vor. (s. Schreiben Regierungspräsidium Kassel vom 
03.07.2018, Geschäftszeichen 21/2L - 93d 30/09a+b – 18409). 
 

 

Abb. 2: …. südöstlich des Geltungsbereichs liegende Kalkstein Abbaufläche. 
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Die bestehende Vorbehaltsfestlegung oberflächennahe Lagerstätte kann lt. Schreiben RP KS 
v. 05.08.2019, Az.: 21/2L – 93d 30/09 a-19066, b-19067 hinter der gewünschten Ausweisung 
eines Bestattungswaldes zurücktreten.  
 
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie (2018) wurde bereits auf die eventuell vorh. Belastung 
der Böden und des Grundwassers durch Urnen hingewiesen. Allerdings fehlten bisher noch 
konkret belastbare Angaben. Erst eine am 04.12.2019 erschienene neue Studie des 
Umweltbundesamtes gibt Handlungsempfehlungen für eine sichere Bewirtschaftung von 
Bestattungswäldern. Die Beisetzung biologisch abbaubarer Urnen wird als unbedenklich 
eingestuft - sofern drei wichtige Bodenfaktoren beachtet werden. Um eine Kontamination des 
Grundwassers und eine Belastung des Bodens zu verhindern, müssen der pH-Wert des 
Bodens, der Abstand zum Grundwasser sowie die Schwermetallvorbelastung des Bodens 
berücksichtigt werden.2 Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, 
Wiesbaden wurde deshalb mit Schreiben vom 23.01.2020 von der Gemeinde beauftragt zu 
einem bodenkundlichen Sachverständigengutachten im Bereich Eichberg.3 

 
Abb. 3: Landschaftsplan Eiterfeld (2006) – Auszug Entwicklungskarte 
 
Der Teilregionalplan Energie Nordhessen 2017 weist im direkten Umfeld des gepl. 
Ruhewaldes ein Vorranggebiet für die Windenergienutzung aus. Naturschutzfachlich relativiert 
das dargestellte „Vorranggebiet für Windenergienutzung“ die Eingriffsschwere des gepl. 
Vorhabens („Vorbelastung des Raumes“). Umgekehrt ist der durch die Rotoren verursachte 
Lärm hinnehmbar. Aus einem zukünftigen Grabnutzungsrecht ergäbe sich ein Recht auf innere 
Einkehr und Ruhe beim Totengedenken. Doch erst bei erheblichen Einschränkungen, die 

 
2 Da auch auf den Bestandsfriedhöfen der Einsatz kompostierbarer Urnen steigt, rät das UBA dazu, 
die Empfehlungen auch hier zu berücksichtigen. 
3 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Wiesbaden (19.02.2020): Gutachten 
über die Boden- und Grundwasserverhältnisse des geplanten Bestattungswaldes „Ruhewald 
Eichberg“. Az.: 89p-08-030/20.  
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speziell das Grab des einzelnen Nutzungsberechtigten beträfen und nicht dem Friedhofszweck 
entsprächen, hätten Betroffene Aussicht auf einen Unterlassungsanspruch.4 
 
Der Landschaftsrahmenplan Nordhessen (LRP) 2000 weist avifaunistisch wertvolle 
Bereiche im Nordosten von Ufhausen bzw. im Bereich Soisberg (Brutgebiete mit regionaler 
und lokaler Bedeutung) aus. Der weitere Untersuchungsraum wird im LRP als „gering 
strukturierter, ackerbaulich geprägter Raum“ charakterisiert. 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan (2007) wird das Plangebiet als Waldfläche bzw. 
„Bereich oberflächennaher Lagerstätten“ dargestellt. 
 
Das Plangebiet wird im Landschaftsplan (2006) als zu erhaltende Waldfläche (= „Erhalt 
standorttypischer Laubwälder bzw. Förderung des Laubholzanteils in Mischwäldern“) 
dargestellt (s. Abb. 3). 
 
Sonstige Planungsvorgaben (s. Abb. 4) 
Das Gebiet liegt innerhalb des Biosphärenreservates Rhön. 
 

 

Abb. 4: Auszug: Landschaftsplan Eiterfeld (2006) - Fachkarte Nr. 5  
 

 
4 Vgl.: OLG Saarlouis v. 26.02.2018 (Az.: 2 A 173/17 
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7. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

7.1 Bestandsbeschreibung und –bewertung des Umweltzustands 
7.1.1 Bestand 
In den 1930er Jahren wurde die Fläche im Zuge des „Hellmuth-Planes“5 gerodet. Vermutlich 
sollte diese zu Grünland für die Viehwirtschaft umgewandelt werden. Nur so lässt sich das 
Vorhandensein von stärkeren Einzelbäumen (Mast- bzw. Schattbäume) erklären. 
 
Nach dem Zusammenbruch des 3. Reiches hat sich die einst gerodete Fläche über 
Stockausschläge (insb. Hainbuche) und nachfolgende Auspflanzung mit Kiefer wieder zu 
einem Wald entwickelt. Die Baumartenzusammensetzung und das Alter der Bäume lässt 
derzeit nur eine Nutzung für Brenn- bzw. Industrieholzzwecke zu. Die auf der Fläche lastenden 
ehemaligen Nutzungsrechte (Brennholzanspruch) wurden wahrscheinlich nur einmal in den 
1980er Jahren (Einlegen von Rückegassen) in Anspruch genommen. Die forstlichen Eingriffe 
wurden zugunsten des wirtschaftlich interessanteren Teils der Waldflächen am benachbarten 
Soisberg hintangestellt. Bis 2000 war dieser Wald zudem als wirtschaftlich nicht bedeutend 
und als sogenannter Grenzwirtschaftswald bzw. Wald außer regelmäßigem Betrieb (WarB) in 
der forstlichen Einrichtung geführt. 
 

7.1.2 Bewertung der Schutzgüter und sonstigen Umweltbelange6  
 
Böden- und Wasser 
(Vgl.: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Wiesbaden, 19.02.2020: 
Gutachten über die Boden- und Grundwasserverhältnisse des geplanten Bestattungswaldes 
„Ruhewald Eichberg“. Az.: 89p-08-030/20.) 
 
Der im Zusammenhang mit der Ausweisung und Genehmigung eines Friedhofs vorgebrachte 
§ 5 des Hessischen Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) fordert die gutachterlich zu 
beurteilende Unbedenklichkeit der Boden- und Grundwasserverhältnisse. Ein besonderes 
Augenmerk wird bei den so genannten „Friedhofsgutachten“ daher darauf verwendet, dass die 
Bodensubstrate keine Stau- oder Grundnässe aufweisen und das versickernde Bodenwasser 
zügig in den tieferen Untergrund ableiten, zugleich aber auch eine gewisse Filterwirkung und 
Sorptionsfähigkeit besitzen, eventuelle Schadstoffe zu immobilisieren. 
 
Im Falle von Urnenbestattungen auf Friedhöfen analog aber auch in Fried- oder 
Bestattungswäldern werden keine tierischen oder menschlichen Gewebeteile vergraben, so 
dass weder ihre Verwesungsart noch die Verwesungsintensität eine Rolle spielen. Daher 
werden auch die gutachterlich aus den Bodenverhältnissen abgeleiteten Kennwerte wie Art 
und Intensität der Vernässung, Lufthaushalt, Wasserleitfähigkeit oder Porenraumvolumen nur 
eingeschränkt benötigt.  
 
Für eine Urnenbestattung ist die Totenruhe gemäß § 9 des Bestattungsgesetzes gefordert. 
Hierzu ist eine Urnenüberdeckung von mindestens 50 cm (Grabtiefe min. 80 cm) zu 
gewährleisten. Darüber hinaus ist zu ermitteln, ob die Urne langzeitig im Grund- und 
Stauwasserbereich liegt. Aus Sicht der Hydrogeologie wird geprüft, ob die Bestattungsfläche 
in empfindliche Grundwasserkörper eingreift (§ 5 Absatz 3. Satz 2 FBG). 
 
  

 
5 … auch als Rhönplan oder Rhönaufbauplan bekannt (1935). Sollte zu einer strukturellen 

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten in den ländlichen Regionen der 
gesamten Rhön führen. 
6 Gemeint ist hier die Ermittlung des ökologischen Risikos für die einzelnen Schutzgüter. In der im 
Rahmen der Bauleitplanung üblichen vereinfachten Variante der ökologischen Risikoanalyse werden 
die Beurteilungskriterien zusammengefasst und die Bewertung in 5 Stufen vollzogen (keine/sehr gering 
- gering – mittel – hoch – sehr hoch). 
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Abb. 5 + 6: Lage der Bohrungen im geplanten Bestattungswald (Orthophoto und DGM). 
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Boden- und Grundwasserverhältnisse: Im Bereich des geplanten Bestattungswaldes stehen 
im Untergrund Kalksteine des Muschelkalks (Oberer Wellenkalk und Terebratelzone) an. Nach 
der Bodenkarte 1:50.000 handelt es sich bei den Böden um flachgründige Rendzinen. Dies 
konnte durch die Bohrungen am 06.02.2020 mit einem Pürckhauer-Bohrstock weitgehend 
bestätigt werden. Im südlichen Teil der Fläche wurden flachgründige Braunerden erbohrt (Abb. 
5 + 6). Unterhalb von 15 bis 25 (einmal 45) cm Tiefe sind die Böden kalkhaltig und haben eine 
neutrale bis stark alkalische Bodenreaktion.  
 
In 15 bis 45 cm Tiefe findet sich eine Fließerde aus Kalksteinschutt mit einem Grobbodenanteil 
von 50 bis 75 Volumenprozent. Unterhalb der Endtiefe der Bohrungen in 40 bis 70 cm Tiefe 
ist regelhaft mit einem noch höheren Grobbodenanteil oder dem anstehenden Kalkstein zu 
rechnen (Abb. 5 + 6).  
 
Nur Bohrung Nr. 1 in der Nordwest-Ecke der Fläche weist mit einer Parabraunerde aus 
Lösslehm grobbodenfreie, tonig-schluffige Bodenschichten bis 80 cm Tiefe auf. Darunter folgt 
eine Fließerde mit einem Grobbodenanteil von 25 bis 50 Volumenprozent. Ab 70 cm Tiefe sind 
die Substrate kalkhaltig. Das Vorkommen ist auf eine flache Mulde rund um die Bohrung 
beschränkt.  
 
Die geforderte Grabtiefe von 80 cm zur Erreichung einer mindestens 50 cm mächtigen 
Urnenüberdeckung kann für die Kalksteinschutt-Standorte mit konventionellen Kleinbaggern 
oder als Handschurf nicht oder nur mit relativ hohem Aufwand erreicht werden. Eine 
Filterschicht aus kalkfreien, bindigen und grobbodenfreien Bodensubstraten in 50 bis 100 cm 
Tiefe, unter der Grabsohle und im Bereich der Urnen, ist bei den Kalksteinschutt-Standorten 
nicht und bei Bohrung 1 nur unzureichend vorhanden. Aufgrund des durchlässigen 
Untergrundes sind die Böden nicht durch Stau- oder Grundnässe beeinflusst. 
 
Im Plangebiet sind weder Altablagerungen oder Altstandorte im Sinne von § 2 Bundes-
Bodenschutzgesetz vom 17.03.1998 noch Grundwasserschadensfälle 
(Gewässerverunreinigungen i.S. von § 57 des Hess. Wassergesetzes vom 14.12.2010) 
bekannt. Hinsichtlich des nachsorgenden Bodenschutzes ergeben sich somit keine weiteren 
Anforderungen. (Vgl. Schreiben vom 08.08.2019, Az.: RPKS – 31.4-61 d 01/11-2018/1) 
 
Im Plangebiet geht untertägiger Bergbau um. Dadurch hervorgerufene Senkungen der 
Tagesoberfläche können nicht ausgeschlossen werden. Für gegebenenfalls nötige 
Anpassungen gemäß §§ 110 ff Bundesberggesetz (BBerG) ist das Bergbauunternehmen K+S 
KALI GmbH, Werk Werra, 36267 Philippsthal Ansprechpartner. Des Weiteren wird der 
Standort von dem Bergwerksfeld „Unterweisenborn“ überdeckt. Eigentümerin ist K+S KALI 
GmbH, 34111 Kassel. (Schreiben RPKS vom 31.07.2019, Az.: 34/HEF – 61 d 03 E6 – 43) 
 
Hydrogeologische Stellungnahme: Der geplante Bestattungswald liegt im hydrogeologischen 
Teilraum „Kuppenrhön“ im Bereich der Eiterfelder Mulde. Oberflächennah stehen die 
Kalksteine des Unteren Muschelkalk an. Das Gebiet ist durch Tektonik in einzelne Schollen 
zergliedert, die gegeneinander versetzt und verstellt sein können. Im nahen Umfeld des 
Planungsgebiets sind zudem mehrere Subrosionssenke kartiert, in denen der 
Gesteinsverband stark gestört und aufgelockert sein kann. 
 
Der östliche Teil des Planungsgebietes liegt vermutlich im Bereich des Oberen Wellenkalkes 
(muW3), der aus flachwelligen, dünnplattigen Kalksteinen und einzelnen dünnen Mergellagen 
besteht. Unterlagernd und hangabwärts nach Westen treten die Schichten der Terebratelzone 
(muT) auf. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um bankige, fossilreiche Kalksteine. Die 
Kalksteine des Unteren Muschelkalks bilden einen ergiebigen Karstgrundwasserleiter. 
Tektonische Störungen und Verkarstungen können eine sehr hohe hydraulische 
Durchlässigkeit im Grundwasserleiter hervorrufen. Es ist mit sehr hohen 
Fließgeschwindigkeiten und geringem Reinigungsvermögen zu rechnen.  
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Die Planungsfläche befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten. Die Entfernung zur  
nächsten Gewinnungsanlage beträgt > 1,5 km. 
 

 
 

Abb. 7: Ausschnitt aus der geologischen Karte (GK25 Blatt 5225 Geisa), schwarze Linie: Lage 
Planungsgebiet, vereinfacht 
 
Offene Wasserflächen, Fließgewässer bzw. ständig wasserführende Gräben sind innerhalb 
des Geltungsbereiches nicht vorhanden.  
 
Summarische Bewertung 
Aufgrund der oben aufgeführten Eigenschaften ist die Empfindlichkeit des Schutzgutes 
„Boden“ von geringer Bedeutung. 
 
Dagegen weist aufgrund der aufgeführten Bodeneigenschaften das Schutzgut „Wasser“ eine 
hohe Empfindlichkeit auf. 
 
Flora, Fauna, biologische Vielfalt 
Die potenzielle natürliche Vegetation im Geltungsbereich ist ein Platterbsen-Buchenwald, 
örtlich mit Perlgras-Buchenwald und Orchideen-Buchenwald.7 
 
Im Hauptbestand (s. Abb. 8 - Forsteinrichtungsdaten) finden sich überwiegend ca. 85-jährige 
Hainbuchen, Buchen, Eichen, dazu Kiefern und einzelne Elsbeeren und Ahorne. Darüber 
hinaus finden sich im Oberstand ca. 10 heute 135-jährige Buchen und Eichen.  

 
7 … s. Bohn, U., 1981: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200.000 - Potentielle 
Natürliche Vegetation - Blatt CC 5518 Fulda. Schriftenreihe für Vegetationskunde, 
Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie (Hrsg.), Heft 15. Bonn-Bad 
Godesberg. 
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Abb. 8: HessenForst: Forsteinrichtungsdaten Abt. 759-1; Stichjahr 2010  



Umweltbericht - 11. Änderung des FNP „Ruhewald Eichberg“ 
 

Seite 11 von 21 
 

 
 

 

Abb. 9: Aufnahme 03.2018 – Vorh. Hallenstruktur 

 

 

Abb. 10: Aufnahme 05.2019 – Vorh. Waldrand (Westseite) 
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Der teilw. vorh. Waldrand ist zu verbessern. Eine Kraut- und Grasschicht ist standortbedingt 
(= lichter Waldaufbau / Hallenstruktur) vorhanden (s. Abb. 9, 10, 11). 
 
 

 

Abb. 11: Aufnahme 03.2018 – Vorh. Waldrand (Südseite) 
 
Bedingt durch das vorhandene Nutzungsmosaik und die Nähe zum Bereich Soisberg (= 
Brutgebiete mit regionaler und lokaler Bedeutung) sind von den im Plangebiet zu erwartenden 
Tierarten bzw. -gruppen besonders Avifauna und Fledermäuse zu nennen. Das 
Untersuchungsgebiet ist aufgrund seiner Habitatstrukturen als Lebensraum für diese Tierarten 
trotz der unmittelbaren Nähe des Windparks als wertvoll einzustufen.  
 
Summarische Bewertung 
Das Schutzgut „Flora, Fauna, biologische Vielfalt“ weist somit eine mittlere Empfindlichkeit auf. 
 
Klima 
Großklimatisch liegt das Planungsgebiet im Übergangsbereich vom atlantischen zum 
kontinentalen Klima. Das regionale Klima ist als günstig einzustufen, wobei bezüglich 
Temperatur und Niederschlägen (normalerweise) keine extremen Werte auftreten. 
 
Kleinklimatisch sind charakteristisch bei einem sog. „Wald-Klimatop“ niedrige 
Windgeschwindigkeiten und ein geringer Tagesgang für Temperatur und Feuchte. Solche 
Flächen gelten als ein Entstehungsgebiet für Kaltluft. Lokalklimatisch besitzt die bewaldete 
Kuppenlage keine wesentliche Bedeutung als Fläche für Entstehung und Transport von Kalt- 
und Frischluft zu den umliegenden Siedlungsflächen. 
 
Bewertung 
Das Schutzgut „Klima“ weist aufgrund der Lage eine sehr geringe Empfindlichkeit auf. 
 
Landschaft / Landschaftsbild und –erleben 
Naturräumlich gehört das Plangebiet zur Nordwestlichen Kuppenrhön (353.22 Soisberger 
Kuppenrhön) mit dem östlich gelegenen Soisberg (630 m NN.) als markantem Geländepunkt. 
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Auch die Planfläche fällt ins Auge durch ihre Insellage mitten im Feld. Die sich anscheinend 
direkt über der Waldfläche drehenden Windräder erzeugen zusätzliche Aufmerksamkeit (s. 
Abb. 12). 
 
 

 

Abb. 12: Aufnahme 03.2018 – Südseite 
 
Bewertung 
Aufgrund der oben aufgeführten Eigenschaften ist die Empfindlichkeit des Schutzgutes von 
sehr geringer Bedeutung. 
 
Mensch – Gesundheit / Wohlbefinden / Erholung  
Die Menschen der umliegenden Orte nehmen die „Waldinsel“ in eher geringem Umfang für 
Naherholung / Freiraumnutzung in Anspruch. Durch die vorh. Rundumsicht, das gut 
ausgebaute Wegenetz, die hallenartige Waldstruktur und auch die unmittelbar „erlebbare“ 
Nähe der Windräder ist das Plangebiet aber durchaus auch Besuchsziel. 
 
Bewertung 
Durch die siedlungsferne Lage des Plangebietes ist die Empfindlichkeit des Schutzgutes 
Mensch – Gesundheit / Erholung von geringer Bedeutung. 
 
Kultur- und Sachgüter 
Im näheren Umfeld des Planungsgebietes sind keine vor- oder frühgeschichtlichen 
Bodendenkmäler nach § 2 HDschG bekannt. 
 
Wechselwirkungen 
Besonders bedeutende Wechselwirkungen der vorgenannten Schutzgüter oder auch 
kumulierende Effekte sind nicht erkennbar. 
 

7.2 Prognose bei Nichtdurchführung des Plans (Status-Quo-Prognose) 
Bei Nichtdurchführung des Planes würde die z.Z. ausgesetzte ordentliche 
Waldbewirtschaftung umgesetzt, d.h. planmäßige Holznutzung mit Wegeerschließung (= 
Rückegassen), Ausübung des Nutzungsrechtes (= Brennholzanspruch), etc.. 
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7.3 Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung des Plans 

7.3.1 Beschreibung des gepl. Vorhabens Ruhewald Eichberg 
Einrichtung und Betrieb 
Die konkreten Festlegungen erfolgen im Rahmen einer noch zu erstellenden 
Freianlagenplanung. 
 
Der Ruhewald soll an der nordwestlichen Ecke beginnend abschnittsweise in Betrieb 
genommen werden. Auf der rd. 6,1 ha großen Fläche (Abteilung 759 Eichberg; Gemarkung 
Ufhausen, Flur 3, Flurstück 9) könnten nach einer Grobkartierung an ca. 170 (bis 250) 
Bestandsbäumen Aschebeisetzungen vorgenommen werden. 
 
Ein Bestattungswald unterliegt den Vorschriften des Hessischen Waldgesetzes (HWaldG) 
sowie des Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG). Bei der Einrichtung eines 
Bestattungswaldes bleibt die Fläche „Wald“ im Sinne des Landeswaldgesetzes 
(=Nutzungsüberlagerung). Der Waldbestand verbleibt in seinem „natürlichen“ Zustand, 
Pflegeeingriffe beschränken sich auf ein Mindestmaß (Verkehrssicherung). Eine Betretbarkeit 
im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist für die ortsübliche Ruhezeit zu gewährleisten.8 
 
Ein Waldgebiet wird bei einer Ausweisung als Bestattungswald „Befriedeter Bezirk“ gem. § 5 
Abs. 1 Ziff. 4 HJagdG. 
 
Der Bestand des Bestattungswaldes ist üblicherweise auf 99 Jahre ab Inbetriebnahme über 
eine eingetragene Grunddienstbarkeit gesichert. Während der Nutzungszeit sind die Bäume 
vor Fällung geschützt. Bei Sturmschäden, Waldbränden oder Erkrankung der Bäume gibt es 
im Allgemeinen keinen Rechtsanspruch auf eine Rückvergütung, sondern einen Ersatzbaum 
oder eine Ersatzpflanzung. 
 
Verkehrsflächen / Wege / Andachtsstätte 
Die äußere (Haupt-)Erschließung erfolgt von der K 158 kommend über den vorh. 
Wirtschaftsweg Flurstück 27/3. Gem. dem Schreiben von Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement (Az.: 34c – 2019-015541 – BE 11.01.2 Li; Datum: 20.12.2019) ist ein 
Teilausbau einschl. Beschilderung des zur Erschließung des Ruhewaldes vorh. 
Wirtschaftswegs erforderlich. 
 
Für den ruhenden Verkehr werden entlang der Wegefläche Flurstück 27/3 bis zu 10 
Parkstände in Schotterbauweise angelegt. Die örtl. Festlegung unter Berücksichtigung des 
vorh. Baumbestandes erfolgt in Abstimmung mit dem zuständigen Forstamt und der unteren 
Naturschutzbehörde. 
 
Zur inneren Erschließung können bis zu 3 von Westen nach Osten verlaufende leicht 
befestigte Pfade angelegt werden. Für mobilitätseingeschränkte Angehörige sind nicht alle 
Grabplätze zugänglich! Um den Eingriff besonders in die Schutzgüter Boden und Pflanzen zu 
minimieren, wird auf einen barrierefreien Ausbau von Wegen verzichtet. 

 
Ein Andachtsplatz ist bei Bedarf zulässig. Die örtl. Festlegung im nord-westlichen Randbereich 
des Bestattungswaldes erfolgt in Abstimmung mit dem zuständigen Forstamt und der unteren 
Naturschutzbehörde. 
 
Umfriedung 
Das Hessische Friedhofs- und Bestattungsgesetz schreibt vor, dass Friedhöfe "umfriedet und 
als Friedhöfe erkennbar sein" müssen (§ 5 Abs.2, Satz 2 FBG). Auch wenn das Gesetz nicht 
vorschreibt, wie die Umfriedung beschaffen sein soll, muss eine erkennbare Umfriedung 
vorliegen. Eine geschlossene Einzäunung ist forstrechtlich unzulässig (vgl. §§ 15 ff HWaldG). 

 
8 Siehe hierzu: Anfrage wg. Übernahme Verkehrssicherungspflicht Ruhewald Eichberg, Ufhausen 
durch Hessen-Forst. Mail J. Dickert. Az.: K 12 / W 36. Gesendet 29.05.2020 an aspies@eiterfeld.de 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrssicherungspflicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Grunddienstbarkeit
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Eine symbolische, naturnahe Umfriedung, die den Charakter einer Kenntlichmachung hat, ist 
somit zu wählen. 
 
Grünordnung / Waldbauliche Zielsetzung 
Das Plangebiet als Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes unterliegt forstrechtlichen 
Unterhaltungs-, Pflege- und Sicherungsmaßnahmen. Bei einer Umsetzung der Planung 
verbleibt der Waldbestand zukünftig in seinem „natürlichen“ Zustand, d.h. Holznutzung und 
Pflegeingriffe beschränken sich auf ein Mindestmaß. 
 
Vor der Indienststellung des „Ruhewalds Eichberg“ sind waldbauliche Vorarbeiten erforderlich, 
bei denen vor allem die Naturverjüngung ausgedünnt und eine Durchforstung vorgenommen 
wird. Danach verlagern sich die forstwirtschaftlichen Arbeiten auf die Bruchholzbergung nach 
Sturmereignissen, Kronenlichtungen und Unterholzentfernung. 
 
Weitere (waldbauliche) Maßnahmen sind: 

• Erhalt bzw. Verbesserung des Waldaußenrandes durch Zurückdrängen von Bäumen 
erster Ordnung und Herstellung eines Krautsaumes. Im Bereich der zu erhaltenden bzw. 
zu entwickelnden Waldaußenränder sind Bestattungen nicht zulässig. 

• Die im Oberstand vorh. ca. 135-jährigen Buchen und Eichen sollen mögl. erhalten werden, 
wenn dies der Verkehrssicherung bzw. Bestattungswaldnutzung nicht entgegensteht.  

• Erhalt der Hallenstruktur durch schwache Niederdurchforstung. Eingriffe im 
Kronenbereich nur zur Stabilisierung bzw. Kronenpflege von potenziellen 
Bestattungsbäumen. Holz kann auch als liegendes/stehendes Totholz im Wald belassen 
werden, wenn es zu keiner ästhetischen Beeinträchtigung des Waldbildes kommt bzw. 
dies einer Bestattungswaldnutzung nicht entgegensteht. 

• Gewährleistung der erhöhten Verkehrssicherheit auf den Fußwegen innerhalb des 
„Bestattungswaldes“. 

• Nachpflanzung (Heister/Solitäre) von durch biotische oder abiotische Beeinträchtigungen 
ausgeschiedenen Bestattungsbäumen. 

 

7.3.2 Prognose der Umweltauswirkungen 
Durch die o.a. Eingriffe sind folgende Auswirkungen auf die Umwelt, den Naturhaushalt und 
das Landschaftsbild zu erwarten, wobei zum einen die direkte Betroffenheit innerhalb des 
Geltungsbereiches, zum anderen die indirekte Betroffenheit einer sich anschließenden 
Wirkungszone im Umfeld zu betrachten ist: 

Böden- und Wasser 
a + b) Potenzielle Auswirkungen innerhalb des Geltungsbereiches / innerhalb des 
Wirkungsbereiches 
Bestattungswälder haben grundsätzlich nur eine sehr bescheidene, naturnahe Erschließung 
und Ausstattung. 
Der Flächenentzug im Bereich Ruhewald Eichberg durch bauliche Anlagen und 
Verkehrsflächen und auch die baubedingten Bodenbeeinträchtigungen, z.B. 
Bodenverdichtung, führen zu einer marginalen Störung der natürlichen Bodenfunktionen. 
 
Aus bodenkundlicher und hydrogeologischer Sicht bestehen grundsätzliche Bedenken gegen 
die Umwidmung der Waldabteilung zum Bestattungswald. 9 Die Mächtigkeit der grabbaren 
Deckschichten reicht im Großteil der Fläche nicht aus, um eine Urnenüberdeckung von 
mindestens 50 cm zu gewährleisten. Aus hydrogeologischer Sicht fehlt eine Filterschicht unter-
halb und im Bereich der bestatteten Urne.  
 
Um diesem Sachverhalt entgegen zu wirken, sind lt. Gutachten der HLNUG 2 Maßnahmen 
wahlweise anwendbar.  

 
9 Vgl.: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Wiesbaden, 19.02.2020: 
Gutachten über die Boden- und Grundwasserverhältnisse des geplanten Bestattungswaldes 
„Ruhewald Eichberg“. Az.: 89p-08-030/20. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Waldbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturverj%C3%BCngung
https://de.wikipedia.org/wiki/Durchforstung
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1. Aus Sicht der Hydrogeologie stellt die Verwendung von verwitterungsbeständigen Urnen 
ausreichend Schutz vor der Verlagerung von Schadstoffen dar. Diese sind aus Sicht des 
Bodenschutzes bei einer Wiederbelegung zu entfernen.  
2. Für abbaubare Urnen ist eine Grube von min. 100 cm Tiefe und einem Durchmesser von 
min. 50 cm zu erstellen. Hierzu wäre entsprechendes Grabwerkzeug einzusetzen, insbe-
sondere wenn das anstehende Festgestein nicht brüchig ausgebildet ist. Die Urne ist dann in 
bindiges Bodenmaterial gemäß der untenstehenden Skizze einzusetzen. Das Bodenmaterial 
darf weder stark sauer noch neutral bis alkalisch reagieren. Ein pH-Wert von 4-6,5 gilt nach 
derzeitigem Kenntnisstand als unproblematisch. 
 
 

 

Abb. 13: Gutachten HLNUG, S. 7 
 

Flora, Fauna, biologische Vielfalt 
a + b) Potenzielle Auswirkungen innerhalb des Geltungsbereiches / innerhalb des 
Wirkungsbereiches 
Durch die Erhaltung bzw. Entwicklung der Waldränder ist eine hohe Arten- und Individuen-
Vielfalt aus waldrandspezifischen Pflanzen- und Tierarten zu erwarten. Der Wald verbleibt in 
seinem „natürlichen“ Zustand, Eingriffe beschränken sich auf ein Mindestmaß, z.B. die 
Verkehrssicherung. Da die Fläche aus der forstlichen Produktion herausgenommen wird, ist 
naturschutzfachlich insgesamt eine Aufwertung zu erwarten. 

Klima 
a + b) Potenzielle Auswirkungen innerhalb des Geltungsbereiches / innerhalb des 
Wirkungsbereiches 
Die geplanten Veränderungen werden (nur) zu marginaler Beeinträchtigung, z.B. durch den 
Besucherverkehr, des Schutzgutes Klima/Luft führen. 

Landschaft / Landschaftsbild und –erleben 
a + b) Potenzielle Auswirkungen innerhalb des Geltungsbereiches / innerhalb des 
Wirkungsbereiches 
Eine positive Wirkung für das Landschaftsbild ist durch die Erhaltung bzw. Entwicklung eines 
durchgängigen Waldmantels zu erwarten. 
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Mensch - Gesundheit / Wohlbefinden / Erholung 
a + b) Potenzielle Auswirkungen innerhalb des Geltungsbereiches / innerhalb des 
Wirkungsbereiches 
Die wesentlichen Aspekte, bei denen der Mensch als eigenständiger Belang zu betrachten ist, 
sind im vorliegenden Fall die menschliche Gesundheit und das menschliche Wohlbefinden.  
 
Was die Hinweise im Rahmen der TÖB-Beteiligung gem. § 4 Abs.1 BauGB i.V.m. § 3 Abs.1 
BauGB wegen möglicher optischer und akustischer Störungen durch die unmittelbare Nähe 
von Windenergieanlagen betrifft10, sind diese aufgrund der konkreten Rahmenbedingungen 
des Eichbergs nicht maßgeblich. Denn die Waldabteilung 759 Eichberg liegt unmittelbar an 
der Kreisgrenze zwischen Ufhausen und Unterweisenborn, in einer Insellage, mitten im Feld, 
während nach der aktuellen Rechtsprechung zur Genehmigung von Windenergieanlagen 
diese auf umliegende Wohnbebauung nicht in rücksichtsloser Weise störend wirken dürfen. 
Dieser Sachverhalt geht auf das im Baurecht verankerte Gebot der gegenseitigen 
Rücksichtnahme von baulichen Objekten zurück und wird als „optisch bedrängende Wirkung“ 
in der Rechtsprechung näher definiert.11  
 
Auch ist das vorh. Windvorranggebiet für den Nutzer des Ruhewaldes schon heute weithin 
sichtbar, sodass eine nachträgliche Forderung auf Rücksichtnahme oder Ansprüche auf 
reduzierte Ausnutzung der Anlage (=Schutzanspruch) sich nicht ableiten lassen. 
 
Die Struktur des vorh. Hallenwaldes verhindert zudem weitgehend eine optisch bedrängende 
Wirkung und mindert eine akustische Störung, die auch bei den relativ kurz ausfallenden 
Besuchen anders als bei einem dauernden Aufenthalt zu beurteilen sind. 

Kultur- und Sachgüter 
- entfällt - 

Wechselwirkungen und Gesamteinschätzung 
Das Schutzgutgefüge muss als interaktiver Schutzgutkomplex gesehen werden, bei dem die 
Reaktion eines Faktors auf einen Eingriff vernetzte, schwer überschaubare direkte und 
indirekte Reaktionen bei den anderen Faktoren auslösen kann.  
 
Auf die hohe Empfindlichkeit des Schutzgutes Wasser aufgrund der vorh. Bodeneigenschaften 
(Karstgrundwasserleiter) ist hinzuweisen. 
 

7.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativenprüfung) 
Hinsichtlich der vom Gesetzgeber geforderten „Alternativenprüfung“ besonders unter 
Berücksichtigung der Belange gem. § 1 Abs.5 BauGB wurde im Vorfeld der Planung eine 
Abwägung von in Betracht kommenden alternativen Standorten vorgenommen.  
 
Ein Bestattungswald ist mit gewissen Erwartungen verknüpft (Hallenstruktur, Altbäume, 
arrondierte Lage etc.), die der Gemeindewald Eiterfeld im Allgemeinen nur unzureichend 
erfüllen kann. Durch die stetige forstliche Nutzung und die damit einhergehende natürliche 
Verjüngung finden sich in der Gemeinde Eiterfeld fast nur noch mehrschichtige Bestände. Das 
heißt, eine Auflichtung des Waldbodens über die Entnahme von Altbäumen fördert durch den 
entstehenden Lichteinfall den Jungwuchs, es entstehen „dschungelartige“ Strukturen. Hier 
einen Bestattungswald anzulegen, bedürfte dauernder Eingriffe, um die Verjüngung 
(Begehbarkeit!) zurückzudrängen oder zu beseitigen. 
 
Lt. HessenForst (Revierförsterei Eiterfeld/Rasdorf) gibt es lediglich die Abt. 759 Eichberg 
(Fläche 6,1 ha; Besitzart: Körperschaftswald), die für eine derartige Nutzung geeignet 
erscheint. Aus absatztechnischen Gründen wurde in den letzten 45 Jahren kein Einschlag 
getätigt. Insgesamt hat sich eine Hallenstruktur entwickelt. 

 
10 RPKS Schreiben vom 02.07.2019, Az.: 33.2-53e500 Bl. 19066/67 
11 … vgl. Urteil des OVG für das Land Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2006 – Az.: OVG 8 A 
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7.5 FFH – Verträglichkeit 
Natura 2000  
"Natura 2000" ist die Bezeichnung für ein kohärentes (zusammenhängendes) ökologisches 
Netz besonderer Schutzgebiete. Dieses Netz besteht aus zwei Gebietstypen: 

▪ den "Vogelschutzgebieten" gemäß der EU-Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 
79/409/EWG vom 02.04.1979, Abl. Nr. L 103, S. 1), 

▪ den "FFH-Gebieten" gemäß der EU-Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere u. Pflanzen (Richtlinie 92/43/EU vom 
21.05.1992, Abl. Nr. L 206, S. 7). 

 
Das Plangebiet umfasst oder berührt keine Gebiete, die nach den Richtlinien 79/409/EWG 
oder 92/43/EU klassifiziert sind. 

 

7.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich 

7.6.1 Vorbelastungen 
Für das Plangebiet sind folgende Vorbelastungen zu nennen: 

▪ Eine intensive landwirtschaftliche Nutzung in der Umgebung. 
▪ Die südöstlich des Geltungsbereichs liegende Kalkabbaufläche. 
▪ Das benachbarte Gebiet für Windenergienutzung. 

7.6.2 Eingriffsbewertung 
Für nicht vermeidbare Beeinträchtigungen und Belastungen ist der erforderliche Ausgleich zu 
schaffen. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren (s. BauGB § 1a Abs.3). 
 
Naturschutzrechtlich liegt ein Eingriff vor, wenn die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes12, 
das Landschaftsbild13, der Erholungswert oder das örtliche Klima erheblich und nachhaltig 
beeinträchtigt werden. 
Durch die Aufstellung eines Bauleitplanes sind Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten. 
Bei der Beurteilung der Eingriffe wird zwischen nicht erheblichen/ nicht nachhaltigen und 
erheblichen/nachhaltigen Wirkzeiträumen unterschieden. 
Nicht erhebliche/ nicht nachhaltige Eingriffe: 
Zu ihnen zählen die auf den Zeitraum der Bauarbeiten beschränkten (baubedingten) 
Beeinträchtigungen14 (1), wenn sie anschließend durch entsprechende Maßnahmen 
rekultiviert und in den Ausgangszustand rückgeführt werden. 
Erhebliche/ nachhaltige Eingriffe – Konfliktbereiche: 
Zu ihnen zählen die nicht rekultivierten Beeinträchtigungen aus dem Bauzeitraum und die 
anlagenbedingten15 (2) bzw. betriebsbedingten16 (3) Beeinträchtigungen. Die Bewertung ist 
aus der ermittelten Bedeutung der betroffenen Wert- und Funktionselemente der Schutzgüter 

 
12 Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
Beeinträchtigt wird die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, wenn seine Funktionsfähigkeit 
nennenswert nachteilig beeinflusst und in diesem Sinne gestört wird. Solche Funktionsstörungen 
können sich sowohl auf die einzelnen Faktoren des Naturhaushaltes als auch auf ihr Zusammenwirken 
beziehen. 
13 Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
Beeinträchtigt wird das Landschaftsbild durch: 
▪ Beseitigung und Überformung von Oberflächenformen (Relief und Oberflächengewässer) und 

Umbau von Vegetation, 
▪ Veränderung raumprägender und -gliedernder Strukturen, 
▪ Erhebliche Einschränkung oder Verhinderung der sinnlichen Wahrnehmbarkeit solcher 

raumprägenden und -gliedernden Elemente, 
▪ Hinzufügung neuer Elemente zu dem Beziehungsgefüge, die als störend empfunden werden, 

weil sie gegenüber dem bestehenden Gefüge wesensfremd sind. 
14 Baubedingte Wirkfaktoren treten nur während der Bauzeit auf und sind zeitlich begrenzt. 
15 Anlagebedingte Wirkfaktoren werden durch das Objekt an sich dauerhaft, nachhaltig hervorgerufen. 
16 Betriebsbedingte Auswirkungen treten erst nach der Inbetriebnahme der Anlage auf und sind dauer-
haft bzw. periodisch wiederkehrend. 
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abzuleiten: Bei der Betroffenheit von Elementen mit besonderer Bedeutung kann grundsätzlich 
von einer erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigung ausgegangen werden. Hingegen ist 
die Erheblichkeit oder Nachhaltigkeit bei Beeinträchtigungen von Wert- und 
Funktionselementen allgemeiner Bedeutung fallbezogen zu prüfen. 
Böden 
Nicht erhebliche / nicht nachhaltige Eingriffe 

▪ Bodenumlagerung bei Bauarbeiten. (1) 
▪ Arbeiten zur Verkehrssicherung. (3) 
▪ Urnenbeisetzung (3) 

 
Erhebliche / nachhaltige Eingriffe 

▪ Asphaltierung des Wirtschaftswegs (Flurstück 27/3) auf einer Länge von 25 m ab 
Fahrbahnrand der Kreisstraße.  

▪ Flächenentzug durch sonstige Verkehrsflächen. (2) 
Auf das Schutzgut wirkt sich das wie folgt aus: 

▪ Störung des natürlichen Bodengefüges. 
Erheblichkeit der Eingriffe: 

▪ Bei der Betroffenheit des Schutzgutes Boden kann grundsätzlich von einer insgesamt 
geringen Erheblichkeit ausgegangen werden. Der Verlust von Flächen durch 
Überbauung/Versiegelung ist dem Vorhaben entsprechend vertretbar. 
 

Wasser 
Nicht erhebliche / nicht nachhaltige Eingriffe 

▪ Bodenumlagerung. (1) 
▪ Urnenbeisetzung (vgl. oben: „Prognose der Umweltauswirkungen“). (3) 

Erhebliche / nachhaltige Eingriffe 
▪ Befestigung (Asphalt) des Flurstücks 27/3 auf einer Länge von 25 m ab Fahrbahnrand 

der Kreisstraße (seitl. Versickerung). 
▪ Flächenentzug durch sonstige Verkehrsflächen. (2) 

Auf das Schutzgut wirkt sich das wie folgt aus: 
▪ Bei Einhaltung der von der HLNUG vorgegebenen Handlungsweise werden keine 

wesentlichen Veränderungen im Bereich des Schutzgutes erwartet. 
Erheblichkeit der Eingriffe: 

▪ Bei der Betroffenheit des Schutzgutes Wasser wird dann (s.o.) von einer insgesamt 
geringen Erheblichkeit ausgegangen. 
 

Flora und Fauna, Biodiversität 
Nicht erhebliche / nicht nachhaltige Eingriffe 

▪ Bauarbeiten. (1) 
▪ Bodenumlagerung. (1) 
▪ Arbeiten zur Verkehrssicherung. (3) 
▪ Urnenbeisetzung. (3) 
▪ Potenzielle Belastung durch Fahrzeugverkehr (Lärm, Luftschadstoffe). (3) 
▪ Potenzielle Belastung durch Besucher (Lärm). (3) 

Erhebliche / nachhaltige Eingriffe 
▪ Entzug von Lebensraum durch Verkehrsflächen. (2). 

Auf das Schutzgut Flora und Fauna, Biodiversität wirkt sich das wie folgt aus: 
▪ Zerstörung/Beseitigung vorh. Pflanzen der besonders geschützten Arten. 
▪ Beunruhigung von Tieren. 

Erheblichkeit der Eingriffe: 
▪ Die Ausweisung als „Wald“ mit der zusätzlichen Zweckbestimmung „Bestattungswald“ 

ist, da die Fläche aus der forstlichen Produktion herausgenommen wird, insgesamt 
naturschutzfachlich als Aufwertung zu sehen! 
 

Klima / Luft 
Nicht erhebliche/ nicht nachhaltige Eingriffe 
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▪ Bauarbeiten. (1) 
▪ Potenzielle Belastung durch Fahrzeugverkehr (Lärm, Luftschadstoffe). (3) 

Erhebliche/nachhaltige Eingriffe 
▪ - entfällt -  

Auf das Schutzgut Kleinklima wirkt sich das wie folgt aus: 
▪ Eine grundsätzliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Klima / Luft ist nicht zu 

erwarten. 
Erheblichkeit der Eingriffe: 

▪ Bei der Betroffenheit des Schutzgutes wird von einer insgesamt geringen Erheblichkeit 
ausgegangen. 

 
Landschaft / Landschaftsbild  
Nicht erhebliche / nicht nachhaltige Eingriffe 

▪ Aufbau funktionierender Waldränder. (2) 
Erhebliche / nachhaltige Eingriffe 

▪ - entfällt -  
Auf das Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild wirkt sich das wie folgt aus: 

• Positive Wirkung für das Landschaftsbild. 
Erheblichkeit der Eingriffe: 

▪ Die Ausweisung als „Wald“ mit der zusätzlichen Zweckbestimmung „Bestattungswald“ 
ist insgesamt naturschutzfachlich als Aufwertung zu sehen! 

 
Mensch - Gesundheit/Wohlbefinden/Erholung 
Nicht erhebliche / nicht nachhaltige Eingriffe 

▪ Bauarbeiten. (1) 
Erhebliche / nachhaltige Eingriffe 

▪ Potenzielle Belastung durch Fahrzeugverkehr (Lärm, Luftschadstoffe). (3) 
Auf das Schutzgut wirkt sich das wie folgt aus: 

▪ Für die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden gehen, sofern den 
gesetzlichen Grundlagen und aktuellen technischen Erfordernissen jeweils Rechnung 
getragen wird, keine erkennbaren Gefahren aus. 

Erheblichkeit der Eingriffe: 
▪ Der gepl. Eingriff wird für das Schutzgut als insgesamt gering eingeschätzt. 

 
Kultur- und Sachgüter 

- entfällt - 
 

7.6.3 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
Vermeidung:  
Verursacher von Eingriffen sind zur Vermeidung von Beeinträchtigungen verpflichtet (§ 15 
Abs.1 BNatSchG v. 01.03.2010). Geschuldet ist primär die vollständige Vermeidung, sekundär 
die teilweise Vermeidung oder Schadensminderung. Die Verpflichtungen des 
Vermeidungsgebotes nach § 15 Abs.1 BNatSchG beziehen sich daher nicht auf die 
Vermeidung des Vorhabens insgesamt, sondern auf die Vermeidung einzelner 
Beeinträchtigungen. 
 
Minderung: 
Es sind Maßnahmen zu treffen, die die negativen Folgen und Auswirkungen des geplanten 
Vorhabens auf Natur und Landschaft minimieren: 
Böden, Flora 

• Um den Eingriff besonders in die Schutzgüter Boden und Pflanze zu minimieren, wird 
auf einen barrierefreien Ausbau von Wegen verzichtet. 

 
Flora und Fauna, Biodiversität 
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• Vor dem Beginn von Maßnahmen wird nach Rücksprache mit der Revierförsterei 
Eiterfeld/Rasdorf durch eine Fachkraft mit ausreichenden Kenntnissen insbesondere 
zu wildlebenden Pflanzen der besonders geschützten Arten eine Bestandsaufnahme 
erfolgen. Die Ergebnisse sind im Rahmen der Freianlagenplanung und Umsetzung 
entsprechend zu berücksichtigen. 

 

7.6.4 Ausgleichsmaßnahmen und Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 
Bei Eingriffen im Sinne des § 14 BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, den Eingriff durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen. 
Entsprechendes gilt für Eingriffe, die im Zuge der Bauleitplanung nach § 1a BauGB zu 
kompensieren sind. Im vorliegenden Fall ist die detaillierte Ausgestaltung der 
Kompensationsmaßnahmen auf den nachgeordneten Planungsebenen in Abstimmung mit 
HessenForst, dem Fachdienst 7500, Natur und Landschaft (Landkreis Fulda) zu erbringen. 
 

8. Weitere Angaben 

Methodik 
Der inhaltliche Aufbau des Umweltberichtes orientiert sich an den Vorgaben, die in der Anlage 
zu § 2 Abs.4 und § 2a BauGB formuliert sind. Vorliegende Hinweise und Anregungen der 
beteiligten Fachbehörden wurden im Rahmen der Umweltprüfung berücksichtigt. Die 
Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. 
 

Hinweise zum Artenschutz   
Gemäß § 44 Abs.5 Bundesnaturschutzgesetz gilt für die vorliegende Planung, dass die 
ökologischen Funktionen der von der Bauleitplanung betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden. 
 
Ein Verstoß gegen das Verbot “Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der 
besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“ 
(§ 44 Abs.1, Nr.3 BNatSchG) sowie “ wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören“ (§ 44 Abs. 1 Nr.4 BNatSchG) liegt nicht vor. 
 

Geplante Überwachungsmaßnahmen 
Die Überwachung und Kontrolle der Auswirkungen des Projektes erfolgt nach der bewährten 
Methode, die bei der Realisierung bisheriger Bauleitpläne angewendet wurde: Die Aufsicht übt 
im Wesentlichen die Gemeinde aus (s. auch § 4c „Überwachung“ BauGB). 
 
Tann, 09.06.2020 Eiterfeld, ………… 2020 
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